
 

WICHTIGER HINWEIS ZU UNSEREN AGB : 
Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen in der Fassung vom 01. Januar 2003 (ADSp. 2003).  
Insbesondere weisen wir auf die von § 431 Abs.1 und 2 HGB abweichenden Haftungsbegrenzungen gemäß Ziffer 23.1.1 ADSp hin ! 
Erfüllungsort und Gerichtsstand Frankfurt/M. HRB 30213; Geschäftsführer Michael Rudiferia. 
Bankverbindungen : Hypo-Vereinsbank Mainz, BLZ 550 204 86, Kto.-N° 4 430 331 391; Postbank Ffm, BLZ 500 100 60, Kto.-N° 5598 40-606 
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Zur Vorlage bei den Luftverkehrsgesellschaften und den zuständigen Zollämtern. 
 

Wir beauftragen und bevollmächtigen bis auf Widerruf die Firma 
 

 

 
 

 
Die für uns eintreffenden Sendungen zu übernehmen, in unserem Namen zollamtlich abzufertigen, 
die Zollanmeldung und die Zollwertanmeldung zu erstellen, rechtsverbindlich zu unterzeichnen 
und soweit erforderlich, die Einfuhrerklärung für uns abzugeben. 
 
Das Merkblatt „Zollwert“ (0466) zu den Vordrucken 0464 und 0465 (Zollwertanmeldung) ist uns 
bekannt. Wir verpflichten uns, alle darin genannten, den Zollwert betreffenden Umständen und 
etwaige spätere Änderungen zu beachten und dem Bevollmächtigten rechtzeitig vor Abgabe der 
Zollwertanmeldung mitzuteilen. 
 
Wir übernehmen gegenüber der Firma Intrans-Air-Cargo Int. Spedition GmbH die volle Haftung 
für die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Angaben, die für die Durchführung der Verzollung 
erforderlich sind. 
 
Uns ist bekannt, dass der bevollmächtigte Spediteur ausschließlich nach den Allgemeinen Deut-
schen Spediteurbedingungen in der Fassung der ADSp. 2003 arbeitet. 
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